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Den Sommer
im Glas
einfangen
Nektarinen-Aufstrich
mit karamellisierten
Walnüssen
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Für ein rücksichtsvolles Miteinander
Radler dürfen nicht überall fahren – und riskieren sogar Verwarnungsgelder, wenn sie die Regeln missachten

Für viele wird das Fahrrad
immer mehr zum Ver-

kehrsmittel für den Alltag.
Umso wichtiger ist es dann,
dass die Radler auch das Re-
gelwerk beherrschen, um
rücksichtsvoll und sicher
mit Autos, Fußgängern und
anderen Zweiradfahrern
auskommen zu können.
Aberwo dürfen Radler wann
fahren und welche Ampel
gilt für sie? Folgende Infos
des ADAC sollen helfen, die
eigenen Kenntnisse aufzu-
frischen.

Fahrradweg: Müssen
ihn Radler nutzen? Ja - und
zwar immer dann, wenn die
blauen Verkehrszeichen
„Radweg“ (Zeichen 237),
„Gemeinsamer Geh- und
Radweg“ (240) oder „Ge-
trennter Rad- und Gehweg“
(241) den rechts der Fahr-
bahn verlaufenden Weg
markieren.Dasgilt entgegen
weitläufig verbreiteter Mei-
nung auch für Sportler auf
Rennrädern. Nicht beschil-
derte Wege auf der rechten
Seite müssen Radler nicht
nutzen, dürfen es aber. Wer
nicht auf einem als benut-
zungspflichtig ausgeschil-
dertenRadweg fährt, riskiert
eine Verwarnung von 20
Euro – ebenso wer gegen die
Fahrtrichtung radelt.
Einen links der Fahrbahn

verlaufenden Radweg dür-
fen Radler in falscher Rich-
tung nur nutzen, wenn das
Zusatzzeichen „Radverkehr
frei“ (1022-10) ihn dafür
freigibt. Sind dort allerdings
die genannten Schilder 237,
240 oder 241 in der Gegen-
richtung vorhanden, müs-
sen sie ihn sogar befahren.

Gehweg: In der Regel ha-
ben Radfahrer auf dem Geh-
wegnichtsverloren.Ausnah-
men:Wenn zumBeispiel das
Schild „Radverkehr frei“
einenGehwegoder eineFuß-
gängerzone freigibt. Dann
gilt aber Schrittgeschwindig-
keit. Wer verbotenerweise
auf demFußweg radelt, zahlt
in der Regel 15 Euro.
Kinder bis zum achten Le-

bensjahr dagegen müssen
mit dem Fahrrad auf dem
Gehweg fahren. Ausnahme:
Ist ein baulich von der Fahr-
bahn getrennter Radweg
vorhanden, dürfen Kinder
unter acht Jahren diesen
Radwegbenutzen. Zwischen
acht und zehn Jahren ist ih-
nen freigestellt, ob sie auf
demGehweg fahren wollen.
Sie können alternativ aber

auch bereits einen Fahrrad-
weg oder die Straße nutzen.
Eltern oder andere geeig-

nete Begleitpersonendürfen
Kinder auf demGehwegmit
dem Rad begleiten. Das gilt
allerdings nur für Kinder bis
zum vollendeten achten Le-
bensjahr, teilt der ADAC
mit.

Einbahnstraße: Entge-
gen der Fahrtrichtung dür-
fen Radler Einbahnstraßen
nur befahren, wenn das Zei-
chen „Radverkehr frei“
(1022-10) es ihnen explizit
erlaubt. Besondere Schilder
machen dann Autofahrer
manchmal auf die Radler
aus ungewohnter Richtung
aufmerksam.
Ampeln: Regelt keine

eigene Fahrradampel den
Verkehr, müssen sich die
Radler nach der Ampel für
den Fahrverkehr richten. Es
gibt auch kombinierte
Lichtzeichen für Fußgänger
und Radverkehr. Aber egal,
über welche rote Ampel der
Radler saust, er riskiert 60
Euro Bußgeld und einen
Punkt in Flensburg. Dauert
die Rotphase schon länger
als eine Sekunde, sind sogar
100 Euro fällig. (dpa)

Für ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr sollten auch Pedalritter nur dort
fahren, wo es auch erlaubt ist. Foto: dpa

Wer entgegen der Regel nicht auf einem als benutzungs-
pflf ichtig ausgewiesenen Radweg fährt, riskiert ein Verwarn-
geld Höhe von 20 Euro.

Wir suchen

Zusteller (m/w)
ab 13 Jahre für das gesamte

Verbreitungsgebiet
(Verteilung mittwochs und
samstags bis 18.00 Uhr)

Über Bewerbungen aus den
Bereichen Tecklenburg-Stadt,
Ladbergen, Kattenvenne,
Lienen (Sa.) und Ledde (Mi.)

würden wir uns besonders freuen.
Telefon (0251) 690-664

(Montag–Freitag 8.00– 17.00 Uhr)
zustellerbewerbung@aschendorff.de

Wir suchen zu sofort zuverlässige

PROSPEKTVERTEILER
(m/w) ab 13 Jahren auf
Minijob-Basis für die

Verteilung am Samstag bei
freier Zeiteinteilung bis 18 Uhr in
TECKLENBURG-STADT

und LIENEN.
Wir freuen uns auf Dich!
Telefon (02 51) 690-664

Montag–Freitag 8.00– 17.00 Uhr
zustellerbewerbung@aschendorff.de

Stichwort: Prospektverteiler
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